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1. Vorgehensweise
· Anbringen von gut sicht- und lesbaren Schrift- oder Bildtafeln im unmittelbaren Sichtbereich des Hauptkundenstroms (Direktvertrieb an Endkunden)
· Schriftlicher Hinweis auf Internetpräsenz und/oder Produktinformationen (Versandhandel, Streckengeschäft)
2. Hinweise / Informationen an den Kunden
· Unentgeltliche Rückgabe von Altbatterien/Akkus an Handel oder Recyclinghöfen 

· gesetzliche Verpflichtung der Rückgabe von Altbatterien/Akkus durch den Endnutzer 

· Bedeutung des Symbols "durchkreuzte Mülltonne" und der chemischen Zeichen 

· mögliche Auswirkungen der in Batterien/Akkus enthaltenen Stoffe auf Umwelt und Gesundheit des Menschen 

· Bedeutung der getrennten Sammlung  

· Zielsetzung der Verwertung von Altbatterien/Akkus für Umwelt und Gesundheit
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Wir möchten Sie darüber informieren, dass unsere Batterien/Akkus gesetzeskonform in Verkehr gebracht werden 

und weisen Sie auf nachfolgende Punkte hin:

 

1. Unsere Produkte enthalten wieder aufladbare/nicht wieder aufladbare Batterien/Akkus (hier bitte genauen Typ sowie das  chemische System der Batterie/des Akkus angeben).

 

2. Zur Vermeidung von Umwelt- und/oder Gesundheitsbelastungen müssen Altbatterien/Akkus zur geregelten Entsorgung an Recyclinghöfen der Kommunen oder über den Handel zurückgegeben werden. Diese Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben und für Sie völlig kostenfrei.

3. Batterien/Akkus sollten nur im entladenen Zustand und bei Lithium-Batterien mit abgeklebten Polen zur Entsorgung   zurückgegeben werden.

4. Durch Wiederverwertung von Altbatterien/Akkus werden wertvolle Rohstoffe wie Zink, Eisen, Nickel etc. zurückgewonnen.

 
5. Bei der Entnahme der Batterien/Akkus aus unseren Geräten bitten wir folgendes Vorgehen zu beachten

(Beschreibung/Zeichnung ergänzen)

Ansonsten: Die Batterien/Akkus können zur Entsorgung problemlos aus unseren Geräten entnommen werden.

6. Das Symbol der "durchkreuzten Mülltonne" auf Batterien/Akkus bedeutet, 

dass deren Entsorgung über den Restmüll gesetzlich verboten ist.

 

Die zusätzliche Angabe der chemischen Zeichen für Blei (Pb), 

Cadmium (Cd) und Quecksilber (Hg) bedeutet, 

dass diese Stoffe über den gesetzlich festgelegten Grenzwerten

in den Batterien/Akkus enthalten sind.

 

 

Der vorliegende Textentwurf wurde mit größtmöglicher Sorgfalt der "dr. haidn umweltberatung" erstellt, wobei keine Haftung für Richtigkeit sowie Vollständigkeit übernommen werden kann.  


1.  Batterien/Akkus, die ab dem 01. Dezember 2009 in Deutschland in Verkehr gebracht werden, müssen mit dem Symbol der  "durchkreuzten Mülltonne" gekennzeichnet sein (siehe Abb. unten).

Dieses Symbol muss mind. 3 % der größten Fläche der Batterien blablabla… 
                                                  

Symbol der „durchkreuzten Mülltonne“

                                                                                                                                                                                    Stand: 02/10




Betr. der Hinweispflicht gemäß § 18 BattG 


sind grundsätzlich folgende Punkte zu beachten














Textvorschlag zur Erfüllung der Hinweispflicht gemäß § 18 BattG














Kennzeichnung der Batterien/Akkus gemäß § 17 BattG
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